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RS OGH 1996/1/30 4Ob6/96
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.01.1996

Norm

GMG §28

Rechtssatz

Ein Gebrauchsmuster, dem (zum Beispiel) die Neuheit oder der er nderische Schritt fehlen, ist ein bloßes Scheinrecht,

dessen Nichtigerklärung jedermann beantragen kann.

Entscheidungstexte

4 Ob 6/96
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